
Satzung über die Benutzung der Stadtbücherei Neu-Anspach 
  
Bisherige Version Neue Version 
  

§ 1  
Allgemeines 

 
Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrich-
tung der Stadt Neu-Anspach. Sie dient dem 
allgemeinen Bildungsinteresse, der Informa-
tion, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie 
der Freizeitgestaltung. Sie kann von allen 
Einwohnern der Stadt Neu-Anspach sowie 
anderen interessierten Personen genutzt 
werden. Benutzer im Sinne der Benutzungs-
ordnung sind natürliche Personen und Insti-
tutionen nach § 3 (4). 
 

§ 1  
Allgemeines 

 
Die Stadtbücherei ist eine öffentliche Einrich-
tung der Stadt Neu-Anspach. Sie dient dem 
allgemeinen Bildungsinteresse, der Informa-
tion, der Aus-, Weiter- und Fortbildung sowie 
der Freizeitgestaltung. Sie kann von allen 
Einwohnern der Stadt Neu-Anspach sowie 
anderen interessierten Personen genutzt 
werden. Benutzer im Sinne der Benutzungs-
satzung sind natürliche Personen und Insti-
tutionen nach § 3 (4). 
 

§ 2 
Anerkennung der Benutzungsordnung 

 
Die Benutzungsordnung ist für alle Besucher 
verbindlich. Bei Anmeldung unterwirft sich 
der Benutzer ihren Bestimmungen. Er erklärt 
sein Einverständnis, dass im Rahmen der 
Teilnahme am automatisierten Ausleihver-
fahren seine persönlichen Daten in der Be-
nutzerdatei gespeichert werden. Die Daten 
dienen lediglich der Verwaltung der Stadtbü-
cherei. Sie werden weder für andere Zwecke 
ausgewertet noch an Dritte weitergegeben. 

 

§ 2 
Anerkennung der Satzung 

 
Die Satzung ist für alle Besucher verbindlich. 
Bei Anmeldung unterwirft sich der Benutzer 
ihren Bestimmungen. Er erklärt sein Einver-
ständnis, dass im Rahmen der Teilnahme 
am automatisierten Ausleihverfahren seine 
persönlichen Daten in der Benutzerdatei 
gespeichert werden. Die Daten dienen ledig-
lich der Verwaltung der Stadtbücherei. Sie 
werden weder für andere Zwecke ausgewer-
tet noch an Dritte weitergegeben. 

 
§ 3  

Anmeldung und Büchereiausweis 
 

(1) Die Anmeldung ist nur persönlich unter 
Vorlage eines gültigen Personalausweises 
oder eines Reisepasses mit Meldebeschei-
nigung möglich. 
 
(2) Durch die Unterschrift auf dem Biblio-
theksausweis verpflichtet sich der Benutzer, 
die Benutzungsordnung einzuhalten. 
 
(3) Kinder und Jugendliche bis zur Vollen-
dung des 15. Lebensjahres, benötigen zur 
Anmeldung eine schriftliche Einverständnis-
erklärung eines Erziehungsberechtigten. 
Damit erklärt sich dieser einverstanden, dass 
das Kind bzw. der Jugendliche die Stadtbü-
cherei und ihre Angebote – einschließlich 
des Internets – nutzt und verpflichtet sich, für 
die entstehenden Entgelte und Schadensfäl-
le zu haften. Zur Anmeldung ist der gültige 
Personalausweis oder der Reisepass mit 
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Anmeldung und Büchereiausweis 

 
(1) Die Anmeldung ist nur persönlich unter 
Vorlage eines gültigen Personalausweises 
oder eines Reisepasses mit Meldebeschei-
nigung möglich. 
 
(2) Durch die Unterschrift auf dem Biblio-
theksausweis verpflichtet sich der Benutzer, 
die Satzung einzuhalten. 
 
(3) Kinder und Jugendliche bis zur Vollen-
dung des 17. Lebensjahres, benötigen zur 
Anmeldung eine schriftliche Einverständnis-
erklärung eines Erziehungsberechtigten. 
Damit erklärt sich dieser einverstanden, dass 
das Kind bzw. der Jugendliche die Stadtbü-
cherei und ihre Angebote – einschließlich 
des Internets – nutzt und verpflichtet sich, für 
die entstehenden Entgelte und Schadensfäl-
le zu haften. Zur Anmeldung ist der gültige 
Personalausweis oder der Reisepass mit 



Meldebescheinigung des gesetzlichen Ver-
treters mitzubringen. 
 
(4) Kindergärten, Schulen und ähnliche Ein-
richtungen erhalten einen Büchereiausweis, 
wenn das Antragsformular mit einem Stem-
pel der Einrichtung versehen und von einem 
Vertretungsberechtigten unterschrieben ist. 
 
(5) Der Bibliotheksausweis ist nicht über-
tragbar. Er bleibt Eigentum der Stadt Neu-
Anspach. Der Verlust des Ausweises sowie 
Adressen- und Namensänderungen müssen 
der Stadtbücherei unverzüglich mitgeteilt 
werden. Der Ausweis ist zurückzugeben, 
wenn die Stadtbücherei dies unter Angaben 
von Gründen verlangt oder eine der Voraus-
setzungen für die Benutzung nicht mehr ge-
geben ist. 
 
 
(6) Ausgestellt werden: 
 
- Familien-/ Erwachsenenausweise  
- Schnupperausweise 
- Kinder- und Jugendausweise 
 
Für das Ausstellen von Leseausweisen wird 
eine Gebühr erhoben, die der Gebührenord-
nung zu entnehmen ist. 
 

Meldebescheinigung des gesetzlichen Ver-
treters mitzubringen. 
 
(4) Ortsansässige Kindergärten, Schulen 
und ähnliche Einrichtungen erhalten einen 
Büchereiausweis, wenn das Antragsformular 
mit einem Stempel der Einrichtung versehen 
und von einem Vertretungsberechtigten un-
terschrieben ist. 
 
(5) Der Bibliotheksausweis ist nicht über-
tragbar. Er bleibt Eigentum der Stadt Neu-
Anspach. Der Verlust des Ausweises sowie 
Adressen- und Namensänderungen müssen 
der Stadtbücherei unverzüglich mitgeteilt 
werden. Der Ausweis ist zurückzugeben, 
wenn die Stadtbücherei dies unter Angaben 
von Gründen verlangt oder eine der Voraus-
setzungen für die Benutzung nicht mehr ge-
geben ist. 
 
(6) Ausgestellt werden: 
 
- Familien-/ Erwachsenenausweise 
- Schnupperausweise 
- Kinder- und Jugendausweise 

(Schülerinnen und Schüler, Auszubildende, 
Studierende, Teilnehmende am Bundes-
freiwilligendienst, am freiwilligen sozialen 
Jahr, am freiwilligen ökologischen Jahr o-
der am freiwilligen Wehrdienst) 

 
Für das Ausstellen von Leseausweisen wird 
eine Gebühr erhoben, die der Gebührensat-
zung zu entnehmen ist. 
 

§ 4 
Medien 

 
Die Stadtbücherei hält für die Benutzer Bü-
cher, Kassetten, CDs, Spiele, CD-ROMs, 
DVDs, Hörbücher und Zeitschriften (Medien) 
zur Ausleihe bereit.  
 

§ 4 
Medien 

 
Die Stadtbücherei hält für die Benutzer Bü-
cher, CDs, Spiele, Nintendo- und Wii-Spiele, 
Hörbücher, DVDs, Tonies und Tonieboxen 
und Zeitschriften (Medien) zur Ausleihe be-
reit.  
 

§ 5 
Ausleihe, Leihfrist, Verlängerung und 

Rückgabe von Medien 
 
(1) Zu jeder Ausleihe ist der Bibliotheksaus-
weis vorzulegen. 
 
(2) Die Leihfrist beträgt für 
 
- Bücher, Kassetten, CDs, Spiele,  
  CD-ROMs, Hörbücher 4 Wochen 

§ 5 
Ausleihe, Leihfrist, Verlängerung und 

Rückgabe von Medien 
 
(1) Zu jeder Ausleihe ist der Bibliotheksaus-
weis vorzulegen. 
 
(2) Die Leihfrist beträgt für 
 
- Bücher, CDs, Spiele, Nintendo- und Wii-
Spiele und Hörbücher, 4 Wochen 



 
- Zeitschriften, DVDs  2 Wochen 
 
 
Die Gesamtausleihmenge ist auf 30 Medien 
begrenzt.  
In besonderen Fällen kann die Stadtbücherei 
eine kürzere oder längere Ausleihfrist fest-
setzen sowie die Anzahl der Entleihungen 
für einzelne Benutzer oder Mediengruppen 
erhöhen oder beschränken. 
 
(3) Die Ausleihfrist kann einmalig um 4 Wo-
chen verlängert werden. Bücher/Medien, die 
auf der Warteliste stehen, können nicht ver-
längert werden. Zeitschriften und DVDs sind 
von der Verlängerung grundsätzlich ausge-
nommen. Die Verlängerung muss jeweils vor 
Ablauf der Leihfrist erfolgen, entweder per-
sönlich in der Stadtbücherei, schriftlich, tele-
fonisch oder online über die Benutzerdienste 
im elektronischen Katalog. 
 
(4) Die ausgeliehenen Medien sind spätes-
tens bei Ablauf der Leihfrist unaufgefordert 
an die Stadtbücherei zurückzugeben. 
 

 
- Zeitschriften, DVDs,  
  Tonies und Tonieboxen  2 Wochen 
 
Die Gesamtausleihmenge ist auf 30 Medien 
begrenzt.  
In besonderen Fällen kann die Stadtbücherei 
eine kürzere oder längere Ausleihfrist fest-
setzen sowie die Anzahl der Entleihungen 
für einzelne Benutzer oder Mediengruppen 
erhöhen oder beschränken. 
 
(3) Die Ausleihfrist kann einmalig um vier 
Wochen verlängert werden. Bücher/Medien, 
die auf der Warteliste stehen, können nicht 
verlängert werden. Zeitschriften, DVDs so-
wie Tonies und Tonieboxen sind von der 
Verlängerung grundsätzlich ausgenommen. 
Die Verlängerung muss jeweils vor Ablauf 
der Leihfrist erfolgen, entweder persönlich in 
der Stadtbücherei, schriftlich, telefonisch 
oder online über die Benutzerdienste im 
elektronischen Katalog (WebOpac). 
 
(4) Die ausgeliehenen Medien sind spätes-
tens bei Ablauf der Leihfrist unaufgefordert 
an die Stadtbücherei zurückzugeben. 
 

§ 6 
Überschreitung der Leihfrist 

 
(1) Wird die Leihfrist überschritten, ist ein 
Versäumnisentgelt nach der Gebührenord-
nung zu entrichten. Eine vorherige schriftli-
che Mahnung ist nicht notwendig. Die Rück-
gabe der überfälligen Medien wird in wö-
chentlichem Abstand dreimal schriftlich an-
gemahnt. Das Versäumnisentgelt wird ent-
sprechend der Gebührenordnung jeweils 
erhöht. 
 
(2) 4 Wochen nach Überschreiten der Leih-
frist können die ausgeliehenen Medien, Ent-
gelte sowie Portokosten nach §§ 66, 67 
Hessisches Verwaltungsvollstreckungsge-
setz zwangsweise im Verwaltungsvollstre-
ckungswege eingezogen werden. Bleibt die-
se Maßnahme ergebnislos, ist die Stadt 
Neu-Anspach berechtigt, die entliehenen 
Medien als verloren zu betrachten und 
Schadenersatz in der Höhe des Wiederbe-
schaffungswertes und des Bearbeitungsent-
geltes zu fordern. 
 
 
 

§ 6 
Überschreitung der Leihfrist 

 
(1) Wird die Leihfrist überschritten, ist ein 
Versäumnisentgelt nach der Gebührenord-
nung zu entrichten. Eine vorherige schriftli-
che Mahnung ist nicht notwendig. Die Rück-
gabe der überfälligen Medien wird in wö-
chentlichem Abstand dreimal schriftlich an-
gemahnt. Das Versäumnisentgelt wird ent-
sprechend der Gebührensatzung jeweils 
erhöht. 
 
(2) Vier Wochen nach Überschreiten der 
Leihfrist und ergebnislos erfolgter dritter 
Mahnung ist die Stadt Neu-Anspach berech-
tigt, die entliehenen Medien als verloren zu 
betrachten und Schadenersatz in der Höhe 
des Wiederbeschaffungswertes und des 
Bearbeitungsentgeltes zu fordern sowie die 
bis dahin fällig gewordenen Gebühren we-
gen Überschreitung der Leihfrist. 
 
Bleibt diese Maßnahme ergebnislos können 
die bis dahin entstandenen Kosten sowie 
die Portokosten nach §§ 66, 67 Hessisches 
Verwaltungsvollstreckungsgesetz zwangs-
weise im Verwaltungsvollstreckungswege 



 
 
(3) Die Benutzer können für weitere Entlei-
hungen gesperrt werden, wenn früher entlie-
hene Medien bereits zum dritten Mal ange-
mahnt, aber noch nicht zurückgegeben wur-
den. 

eingezogen werden.  
 
(3) Die Benutzer können für weitere Entlei-
hungen gesperrt werden, wenn früher entlie-
hene Medien bereits zum dritten Mal ange-
mahnt, aber noch nicht zurückgegeben wur-
den. 

§ 7 
Vorbestellung 

 
Ausgeliehene Medien können vorbestellt 
werden. Für bestimmte Mediengruppen kann 
eine Vorbestellung ausgeschlossen werden. 
Der Benutzer wird von der Stadtbücherei 
benachrichtigt, sobald die vorbestellten Me-
dien zur Verfügung stehen. Vorbestellte Me-
dien werden eine Woche bereitgehalten. Die 
Vorbestellung ist kostenlos und wird auf ma-
ximal 5 Medien pro Ausweis beschränkt. 
 

§ 7 
Vorbestellung 

 
Ausgeliehene Medien können vorbestellt 
werden. Für bestimmte Mediengruppen kann 
eine Vorbestellung ausgeschlossen werden. 
Der Benutzer wird von der Stadtbücherei 
benachrichtigt, sobald die vorbestellten Me-
dien zur Verfügung stehen. Vorbestellte Me-
dien werden eine Woche bereitgehalten. Die 
Vorbestellung ist kostenlos und wird auf ma-
ximal fünf Medien pro Ausweis beschränkt. 
 

§ 8 
Internetarbeitsplatz 

 
(1) Die Stadtbücherei stellt ihren Benutzern 
einen Medien-Arbeitsplatz zu Internet- und 
CD-ROM-Recherchen sowie Textverarbei-
tung im Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Ver-
fügung. 
Für die Nutzung des Internetarbeitsplatzes 
wird eine Gebühr nach § 4 Gebührenord-
nung für die Benutzung der Stadtbücherei 
Neu-Anspach erhoben. 
 
(2) Es gelten die einschlägigen Schutzvor-
schriften im Strafgesetz, Jugendschutzge-
setz und Datenschutzrecht. Gesetzeswidrige 
oder missbräuchliche Nutzung führen zum 
Ausschluss von der Benutzung. Die Stadt-
bücherei übernimmt keine Verantwortung für 
Folgen, die durch die Aktivitäten der Benut-
zer im Internet entstehen. 
 
(3) Bei Ausdrucken von Texten, Bildern und 
Software etc. ist das Urheberrecht zu beach-
ten. 
 

 
Entfällt komplett 
 

§ 9 
Behandlung der Medien und Haftung 

 
(1) Der Benutzer ist verpflichtet, die ausge-
liehenen Medien sorgfältig zu behandeln und 
vor Veränderungen, Beschmutzung und Be-
schädigung zu bewahren. Eine Weitergabe 
der Medien an Dritte ist nicht gestattet. Der 
Verlust entliehener Medien ist der Stadtbü-
cherei unverzüglich anzuzeigen. 

§ 8 
Behandlung der Medien und Haftung 

 
(1) Der Benutzer ist verpflichtet, die ausge-
liehenen Medien sorgfältig zu behandeln und 
vor Veränderungen, Beschmutzung und Be-
schädigung zu bewahren. Eine Weitergabe 
der Medien an Dritte ist nicht gestattet. Der 
Verlust entliehener Medien ist der Stadtbü-
cherei unverzüglich anzuzeigen. 



 
(2) Für jeden Missbrauch, jede Beschädi-
gung oder den Verlust eines Mediums ist der 
Benutzer bzw. dessen gesetzlicher Vertreter 
gegenüber der Stadt Neu-Anspach scha-
densersatzpflichtig. 
 
(3) Für Aufwendungen, die der Stadtbüche-
rei im Zusammenhang mit der Ersatzbe-
schaffung und deren Bearbeitung entstehen, 
ist pro Medieneinheit ein Entgelt nach der 
Gebührenordnung zu entrichten. 
 
(4) Für Schäden, die durch missbräuchliche 
Benutzung des Bibliotheksausweises ent-
stehen, ist der eingetragene Benutzer ge-
genüber der Stadt Neu-Anspach ersatz-
pflichtig. 
 
(5) Die Stadt übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die aus der Benutzung ihrer Medi-
en resultieren, insbesondere nicht für Schä-
den, die durch CD-ROMs an Dateien und 
Datenträgern, durch Kassetten, CDs oder 
CD-ROMs oder DVDs an Abspielgeräten 
etc., dem Benutzer entstehen. 
 
(6) Bei der Entleihung der CDs, CD-ROMs 
oder DVDs sind die Bestimmungen des Ur-
heberrechts und Nutzungsbestimmungen 
des Herstellers einzuhalten. 
 

 
(2) Für jeden Missbrauch, jede Beschädi-
gung oder den Verlust eines Mediums ist der 
Benutzer bzw. dessen gesetzlicher Vertreter 
gegenüber der Stadt Neu-Anspach scha-
densersatzpflichtig. 
 
(3) Für Aufwendungen, die der Stadtbüche-
rei im Zusammenhang mit der Ersatzbe-
schaffung und deren Bearbeitung entstehen, 
ist pro Medieneinheit ein Entgelt nach der 
Gebührensatzung zu entrichten. 
 
(4) Für Schäden, die durch missbräuchliche 
Benutzung des Bibliotheksausweises ent-
stehen, ist der eingetragene Benutzer ge-
genüber der Stadt Neu-Anspach ersatz-
pflichtig. 
 
(5) Die Stadt übernimmt keine Haftung für 
Schäden, die aus der Benutzung ihrer Medi-
en resultieren, insbesondere nicht für Schä-
den, die durch CDs, Tonies und Tonieboxen, 
Nintendo- und Wii-Spiele oder DVDs an Ab-
spielgeräten etc., dem Benutzer entstehen. 
 
(6) Bei der Entleihung der CDs, Tonies und 
Tonieboxen, Nintendo- und Wii-Spiele oder 
DVDs sind die Bestimmungen des Urheber-
rechts und Nutzungsbestimmungen des 
Herstellers einzuhalten. 
 

§ 10 
Ausschluss von der Benutzung 

 
(1) In der Stadtbücherei ist es untersagt zu 
essen, zu trinken und zu rauchen. Für den 
Kaffeebereich gelten abweichende Bestim-
mungen. Das Mitbringen von Haustieren ist 
nicht gestattet. 
 
(2) Den Anordnungen des Büchereiperso-
nals ist Folge zu leisten. Die Leiterin der 
Stadtbücherei übt das Hausrecht aus. Die 
Ausübung kann übertragen werden. 
 
(3) Wer in grober Weise oder wiederholt ge-
gen die Benutzungsordnung verstößt, kann 
von der Benutzung der Stadtbücherei zeit-
weise oder dauernd ausgeschlossen wer-
den. Alle Verpflichtungen des Benutzers, die 
aufgrund dieser Benutzungsordnung ent-
standen sind, bleiben auch nach dem Aus-
schluss bestehen. 
 

§ 9 
Ausschluss von der Benutzung 

 
(1) In der Stadtbücherei ist es untersagt zu 
essen, zu trinken und zu rauchen. Für den 
Kaffeebereich gelten abweichende Bestim-
mungen. Das Mitbringen von Haustieren ist 
nicht gestattet. 
 
(2) Den Anordnungen des Büchereiperso-
nals ist Folge zu leisten. Die Leiterin der 
Stadtbücherei übt das Hausrecht aus. Die 
Ausübung kann übertragen werden. 
 
(3) Wer in grober Weise oder wiederholt ge-
gen die Satzung über die Benutzung der 
Stadtbücherei verstößt, kann von der Benut-
zung der Stadtbücherei zeitweise oder dau-
ernd ausgeschlossen werden. Alle Verpflich-
tungen des Benutzers, die aufgrund dieser 
Satzung entstanden sind, bleiben auch nach 
dem Ausschluss bestehen. 
 
 



§ 11 
Öffnungszeiten 

 
Die Öffnungszeiten werden vom Magistrat 
der Stadt Neu-Anspach festgesetzt und 
durch öffentliche Bekanntmachung und Aus-
hang bekannt gegeben.  
 

§ 10 
Öffnungszeiten 

 
Die Öffnungszeiten werden vom Magistrat 
der Stadt Neu-Anspach festgesetzt und 
durch öffentliche Bekanntmachung und Aus-
hang bekannt gegeben.  
 

§ 12 
Erfüllungsort 

 
Alle Verpflichtungen aus der Benutzung der 
Stadtbücherei sind in Neu-Anspach zu erfül-
len. 
Der Gerichtsstand ist Usingen. 
 

§ 11 
Erfüllungsort 

 
Alle Verpflichtungen aus der Benutzung der 
Stadtbücherei sind in Neu-Anspach zu erfül-
len. 
Der Gerichtsstand ist Bad Homburg v. d. 
Höhe. 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
Diese Benutzungsordnung tritt am Tag nach 
der Veröffentlichung im amtlichen Bekannt-
machungsorgan in Kraft. Gleichzeitig treten 
alle bisherigen Benutzungsordnungen außer 
Kraft. 
 

§ 12 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung über die Benutzung der 
Stadtbücherei tritt am Tag nach der Veröf-
fentlichung im amtlichen Bekannt-
machungsorgan in Kraft. Gleichzeitig treten 
alle bisherigen Satzungen über die Benut-
zung der Stadtbücherei Neu-Anspach außer 
Kraft. 
 

 




